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1 Stellung, Aufgaben und Ziele des Faches 

1.1 Didaktische Zielsetzung der Beruflichen Schule 

Grundgesetz, Landesverfassung und Schulgesetze im Saarland stimmen darin überein, dass der 
Religionsunterricht integrativer Bestandteil des Bildungsauftrags der Beruflichen Schulen ist. Er 
muss sich darum in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften an den 
allgemeinen Bildungszielen beruflicher Schulen orientieren und gehört zum berufsübergreifenden 
Bereich. 
Die allgemeinen Ziele der Beruflichen Schule sind in den achtziger Jahren unter dem Einfluss der 
neuen Technologien und den sich daraus ergebenden vielfältigen Veränderungen in 
Arbeitsorganisation und Produktionsabläufen neu diskutiert worden. Mobilität und Flexibilität, 
Fortbildung und/oder Grundbildung sind zur Zeit zentrale Anliegen. 

Didaktische Aufgabe ist die Integration von berufsübergreifendem und berufsbezogenem Lernen. 
Beruflich-fachliche und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit in beruflichen und außerberuflichen 
Situationen sind Ziele der Ausbildung. 

Kennzeichnend für die Neuordnung der Berufsausbildungen ist der Verzicht auf umfangreiche 
Kenntniskataloge, an deren Stelle Qualifikationsbeschreibungen treten. Qualifikation wird 
verstanden als individuelle Handlungsfähigkeit zu Tätigkeiten, die selbständiges Planen, 
Durchführen und Kontrollieren voraussetzen. 

Das didaktische Leitprinzip ist die "Handlungsfähigkeit" bzw. die "Handlungsorientierung". Die 
Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, im Beruf, bei der Gestaltung der Arbeitswelt und 
der Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung Entscheidungen zu treffen und zu 
handeln. Dabei müssen die planerischen, kreativen und kritischen Qualifikationen Vorrang haben. 

1.2 Zur Situation der Jugendlichen in unserer Gesellschaft 

1.2.1 Zur Ausgangslage der gegenwärtigen Diskussion 

Es gibt keinen generationsspezifischen Lebensstil der Jugend. Vielmehr tragen Jugendliche zur 
Pluralisierung der Werte in der Moderne bei und verwickeln sich häufig in Widersprüche zwischen 
Wertorientierungen und Verhalten. Als ein deutlicher Trend ist allenfalls die Orientierung an einem 
"eudämonistischen Imperativ" der persönlichen Glücksoptimierung zu erkennen. Identitätssuche ist 
für Jugendliche schwieriger geworden. Vielfach erhält der Lebensweg Jugendlicher den Charakter 
von Biographie als persönlicher Leistung. Die Auflösung alter Leitbilder mündet hier nicht nur in 
Freiheit, sondern auch in neuen Forderungen, Verunsicherungen und Ängsten. 
Arbeit hat einen Teil ihrer sinnstiftenden und lebensorganisierenden Funktion verloren. Auch durch 
den Verlust von Arbeit verloren im letzten Jahrzehnt junge Menschen mit der Arbeit die sichere 
Grundlage flir die Existenz. Ausgiebiges Lernen scheint in der industriellen Leistungsgesellschaft 
unabdingbar - und dennoch bietet ein erfolgreicher Schulabschluss keine Garantie für einen 
angemessenen Platz in der Arbeitswelt. Viele Jugendliche sind von Arbeitslosigkeit bedroht, bereits 
betroffen oder "parken" in zusätzlichen "Ausbildungsschleifen". Diese Gefahr betrifft Jugendliche 
mit ganz unterschiedlichen Schulabschlüssen, vor allem aber diejenigen mit geringer Qualifikation. 
Aus einem Erwerbsleben, das in den Industrienationen zunehmend durch neue Technologien 
gekennzeichnet ist, fallen sie leicht heraus. Die Einführung der neuen Informationstechnologien hat 
einerseits die Arbeitsproduktivität und den gesellschaftlichen Wohlstand gesteigert, andererseits 
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aber die Erwerbsarbeit verknappt. Für die weniger Flexiblen und weniger Qualifizierten wird es 
damit schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. Ein Auseinanderfallen unserer Gesellschaft in 
Rationalisierungsgewinner und Rationalisierungsverlierer ist aber mit ihrem humanen und sozialen 
Anspruch nicht vereinbar. 

1.2.2 Bildung und Menschenbild 

Wert und Würde des Menschen sind nach christlicher Auffassung weder von seiner Leistung noch 
von seinem Bildungsstand abhängig. Aus christlicher Sicht ist der Mensch ein freies und begabtes, 
aber nicht selbstrnächtiges Geschöpf. Auf die Gabe des Lebens antwortet er mit Respekt vor 
anderem Leben und einem entsprechenden Handeln. 
Weil die Würde des Menschen nicht von Leistung und Qualifikation abhängig ist, geht sie auch in 
Scheitern und Schuld nicht verloren. Von daher begründet sich aus christlicher Sicht ein besonderes 
Engagement für die Schwächeren im Rahmen des Bildungssystems. "Dass die Grenzen der 
Qualifizierbarkeit geachtet werden, ist eine zentrale Aufgabe für die Wahrnehmung evangelischer 
Bildungsverantwortung. Auch dies ist ein Beitrag zum Schutz des Lebens: Anwalt der Opfer und 
Verlierer der derzeitigen Entwicklung zu sein und nötigenfalls Änderungen im Bildungs- wie im 
Beschäftigungssystem einzuklagen" (Evangelisches Bildungsverständnis in einer sich wandelnden 
Arbeitsgesellschaft EKD-Texte, Nr. 37, S. 22, herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland). 

Unter diesen grundlegenden Voraussetzungen kann Bildung nur als ganzheitliche Bildung und 
Lebensbegleitung verstanden werden. Sie entwickelt nicht nur die intellektuellen, sondern auch die 
emotionalen und sozialen Anlagen des Menschen und die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung, zur 
Solidarität und zur Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen. 

Dementsprechend darf Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen nicht einfach ein 
bestimmtes Menschenbild im Bildungsprozess aufgepfropft werden, das sie einseitig festlegt. 
Ebenso sind Tendenzen unakzeptabel, die ein Selbstverständnis des Lernenden individualistisch 
verengen oder Bildung nur an Kriterien der Nützlichkeit orientieren. 

Was die Evangelische Kirche von anderen Fächern erwartet, muss sie bei dem von ihr 
mitverantworteten Fach, dem Religionsunterricht, selbst einlösen. Zwar ist es unserer 
geschichtlichen Situation angemessen, dass der evangelische und katholische Religionsunterricht 
sowie der Ethik- bzw. Philosophieunterricht ihr je eigenes Profil ausbilden. Aber diese Fächer sind 
auch zur Kooperation verpflichtet, weil sie alle derselben Aufgabe dienen: Jugendliche bei ihrer 
Orientierungssuche hinsichtlich ethisch-religiöser Schlüsselthemen zu begleiten und ihre 
Verständigungsbereitschaft und -fähigkeit zu fordern. Die Evangelische Kirche will diese 
Verpflichtung zur Kooperation betonen, wenn sie im Blick auf die genannten Fächer von einer 
"Fächergruppe" spricht (EKD-Denkschrift, Identität und Verständigung, 1994, S. 73 ff., S. 90/91). 
Welche fächerübergreifenden Projekte allerdings die einzelne Schule in Angriff nehmen will und 
kann, muss im Austausch innerhalb der Kollegien beantwortet werden. Was Schulen brauchen, ist 
Ermutigung, eigene Wege zu gehen und die in ihnen vorhandenen Möglichkeiten auszuschöpfen. 
(vgl.: Beschluss der Landessynode 1996 der Ev. Kirche im Rheinland: Beitrag zur gegenwärtigen 
Bildungsdiskussion, S. 1-4,8 in Auszügen) 
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4.3.1 Der zeitliche Rahmen für den Religionsunterricht 

Als zeitliches Maß soll bei der Stundenplangestaltung von doppelstündigen Einheiten ausgegangen 
werden. Wo dies schwierig organisierbar erscheint, ist der vierzehntägige Wechsel mit einem 
anderen Fach zu erwägen. Die einstündige Einheit begünstigt eher rezeptivere Lernformen. Die in 
diesen Richtlinien abgesteckten Vorgaben gehen von mehrgliedrigen Lernsequenzen aus. 

Bei der Gestaltung der Stundenpläne ist es grundsätzlich hilfreich, wenn der Religionsunterricht auf 
diejenigen Berufsschultage gelegt wird, an denen eine fächerübergreifende Zusammenarbeit 
möglich ist. 

Die Arbeit an Projekten innerhalb und außerhalb des Raumes stellt eine Bereicherung des 
handlungsorientierten Religionsunterrichts dar. Es sollte nach Wegen gesucht werden, dies von der 
Schulorganisation her zu ermöglichen und zu unterstützen. 

4.3.2 Die Ausstattung des Fachraumes mit Medien und Geräten 

A V-Medien und Geräte 

Werthaltungen und Identifikationsprozesse werden nachhaltig durch audiovisuelle Medien im 
Freizeitbereich der Schülerinnen und Schüler vermittelt. Der Religionsunterricht muss diesen Trend 
kritisch begleiten. Professionell erstelltes Film-, Bild- und Tonmaterial erweckt den Anschein 
absoluter Authentizität und wird von den Schülerinnen und Schülern auch so verinnerlicht. Solche 
Materialien sind gerade deshalb interpretationsbedürftig. Andererseits bieten AV-Medien eine Fülle 
geeigneter Materialien für das Fach. Handlungsorientierer Religionsunterricht wird darüber hinaus 
selbst AV-Medienmaterial erstellen. 
Eine angemessene Ausstattung des Fachraumes mit Medien und Geräten ist daher anzustreben. 

Textmaterial 

Handlungsorientierter Religionsunterricht benötigt über Bibel und Lehrbuch hinaus weitere 
Textmaterialien. Die Unterrichtsinhalte sind stark mit gesellschaftlich geprägten Phänomenen 
verschränkt und unterliegen oft den gleichen zeitbedingten Verschiebungen, so dass Tradition und 
Situation in ihrem Verhältnis immer wieder neu bestimmt werden müssen. Dies zieht eine perma­
nente Aktualisierung des Medien- und Materialbestandes nach sich. Handlungsorientierter ReIi­
gionsunterricht fördert selbständiges Arbeiten. Es ist daher eine Fachbuchsammlung für die Hand 
der Schülerinnen und Schüler anzustreben. 

Weitere Materialien 

Kooperative Lernformen setzen kreative Kräfte frei, die im Unterricht z. B. in Collagen, Plakaten, 
Pantomime ... umgesetzt werden können. Material hierzu sollte bereitgehalten werden. 



Evangl. Religionslehre, Berufliche Schule 35 

5 Leistungsbewertung und Lernerfolgskontrolle 

5.1 Rechtliche Vorgaben 

Gemäß § 33 Schulordnungsgesetz wird die Leistungsbewertung im Religionsunterricht der 
Beruflichen Schulen durch die einzelnen Schulordnungen geregelt. In den Zeugnissen dürfen zur 
Bewertung der Leistungen nur Notenbezeichnungen zwischen "sehr gut" (1) und "ungenügend" (6) 
verwendet werden. Zwischennoten und Bewertungszusätze zu den Noten sind in Zeugnissen nicht 
zulässig. Bei Schülerinnen und Schülern, die vom Religionsunterricht abgemeldet waren, wird die 
Nichtteilnahme in der Notenzeile des Faches Religionslehre durch einen Schrägstrich ausgedrückt. 
Die Zeugnisnote darf nicht allein aus den Ergebnissen schriftlicher Arbeiten hergeleitet werden. 
Einfluss auf die Zeugnisnote nehmen auch die mündlichen Leistungen, kurze schriftliche 
Lernzielkontrollen sowie die Qualität sonstiger Unterrichtsbeiträge. Die Endnote im Zeugnis ist als 
eine wertende fachlich-pädagogische Gesamtbeurteilung zu verstehen und kann nicht einfach 
errechnet werden. 
Grundsätzlich sind in allen Fächern der beruflichen Schulen Klassenarbeiten zu schreiben, auch im 
Fach Religionslehre. Sofern Religionsunterricht mit nur einer Unterrichtswochenstunde erteilt wird, 
kann nach dem Ermessen der Religionslehrerin bzw. des Religionslehrers auf das Schreiben von 
Klassenarbeiten verzichtet werden. Die Klassenarbeiten sollen darüber Aufschluss geben, inwieweit 
im laufenden Religionsunterricht gesetzte Lernziele erreicht wurden. Schwierigkeitsgrad und 
Umfang der Klassenarbeiten sollen Schülerinnen und Schüler von mittlerer Leistungsfähigkeit nicht 
überfordern. Für die Bewertung der Klassenarbeiten sind die Notenstufen von "sehr gut" (1) bis 
"ungenügend" (6) maßgebend. Ebenso wie die Schülerinnen und Schüler über die 
Unterrichtsplanung zu informieren und an der Planung und Gestaltung des Religionsunterrichts zu 
beteiligen sind, so sind ihnen auch die Bewertungsmaßstäbe für die Notengebung und für sonstige 
Beurteilungen zu erläutern, und zwar in der Regel während der Unterrichtszeit (gemäß § 21 
Schulmitbestimmungsgesetz). 
Mit diesen rechtlichen Vorgaben werden für die am Religionsunterricht Beteiligten 
Gestaltungsfreiräume eröffnet. Es ist erforderlich, dass bezüglich der Leistungsbewertung im 
Religionsunterricht zwischen den Religionslehrerinnen und Religionslehrern der jeweiligen 
Beruflichen Schule in der Fachkonferenz Absprachen getroffen werden (gemäß § 15 
Schulmitbestimmungsgesetz). 

5.2 Grundsätze zur Leistungsbewertung 

Grundsätzlich wichtig ist, dass die Leistungsbewertung fur die Schülerinnen und Schüler
 
transparent ist. Das kann dadurch erfolgen, dass die Leistungsbewertung im Unterricht thematisiert
 
und die Vorgehensweise abgesprochen wird. Wichtig ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler in
 
die Beurteilung einbezogen werden und zwar mit dem Ziel, sich selbst und auch die
 
Mitschülerinnen und Mitschüler verantwortungsbewusst mitbeurteilen zu können.
 

In einem handlungsorientierten Religionsunterricht sollten ganzheitliche Arbeitsformen den
 
Vorrang haben. Dies erfordert differenzierte Leistungsbewertungen.
 
Beispiele für die vielfältigen Möglichkeiten der Leistungsbewertung im Religionsunterricht werden
 
im folgenden Abschnitt gegeben.
 

Religionslehrerinnen und Religionslehrer können durch die Lernerfolgskontrolle Auskunft darüber
 
erhalten, ob die Schülerinnen und Schüler
 
• in der Lage sind, das Gelernte zu reproduzieren, 
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•	 das im Unterricht Erarbeitete eigenständig verarbeiten und reorganisieren können, 
•	 die Grundprinzipien des Gelernten auf ähnliche Aufgaben zu übertragen vermögen, d.h. einen 

Transfer zu leisten imstande sind, 
•	 über problemlösendes Denken verfügen und entdeckende Lernverfahren anwenden, ob sie 

kreativ sind. 

Gerade in einem schüler- und handlungsorientierten Religionsunterricht sollten Inhalte und 
Unterrichtsorganisation eng miteinander verknüpft sein. Dies muss auch in den Leistungs- und 
Lernerfolgskontrollen deutlich werden. 

5.3 Beispiele der Leistungsbewertung 

Explorative Aufgaben 
•	 Ein vorbereitetes oder ein freies Interview, 
•	 ein Gespräch mit einem Familienmitglied, einer oder einem Bekannten oder einer sachkompeten­

ten Person über ..., 
•	 Beobachtungen in der Natur, Kirche, den Medien,
 
• statistische Erhebungen,
 
durchführen und in der Klasse darüber berichten, schriftlich wiedergeben, kritisch auswerten,
 
kommentieren.
 

Sammelaufgaben 
Die Schülerinnen und Schüler sammeln Redewendungen, Statements, Argumente, religiöse und 
weltliche Texte, Bildmaterialien ..., die sie systematisieren, bewerten, vergleichen. 

Leseaufgabe 
Die Schülerinnen und Schüler lesen Texte in der Bibel, im Religionsbuch, in einem Lexikon ... und 
referieren in der Klasse. 

Sozial orientierte Aufgaben 
•	 Die Schülerinnen und Schüler engagieren sich für eine Aktion in der Klasse, Schule, 

Kirchengemeinde, bürgerlichen Gemeinde, 
•	 die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Ausstellung im Anschluss an eine Projektwoche, 

einen Elternabend, ein Klassenfest, bereiten einen Gedenkgottesdienst, eine Exkursion, einen 
Lehrgang vor. 

Essay-Aufgaben 
•	 Eine Zusammenfassung der vorangegangenen Religionsstunde schreiben, möglicherweise unter 

einer bestimmten Fragestellung, 
•	 das erarbeitete Tafelbild schriftlich in wenigen Sätzen entfalten, 
•	 Argumente pro und contra, Vor- und Nachteile von ... formulieren, 
•	 eine Verteidigungs- oder Anklageschrift für bzw. gegen eine Person, Sache, einen Vorgang ... 

verfassen, 
•	 einen Brief an den Kummerkasten einer Zeitschrift zu einem persönlichen Problem schreiben, 

einen Leserbrief, einen Beschwerdebrief, Steckbrief ... verfassen, 
•	 schriftlich berichten über einen Erkundungsgang, einen Film, eine Rundfunk- oder 

Fernsehsendung, 
•	 Erarbeitung einer Wandzeitung, eines Flugblattes, eines Werte- oder Wunschzettels, 
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• ein Gedicht, ein Lied oder eine Vision verfassen. 
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Textaufgaben 
•� Einen Text lesen und unterstreichen, gliedern, mit einer Überschrift versehen, exzerpieren, 

paraphrasieren, thesenartig zusammenfassen, verkürzen, interpretieren, vergleichen, analysieren, 
in eine Skizze umsetzen, weiterschreiben, 

•� Umschreiben eines (Bibel-)Textes in eine Reportage, Zeitungsmeldung, einen Schicksalsbericht, 
Reisebericht, politischen Bericht, ein Streitgespräch, eine Biographie, 

•� einen Text aus einer anderen Perspektive neu schreiben. 

Kurzantwort-Aufgaben 
•� Lückentext ausfüllen, 
•� Ergänzungen von Kartenskizzen, Bildern, Grafiken, 
•� Begriffe, Vorgänge, Zustände ... mit wenigen Worten, höchstens drei Sätzen erklären, 
•� Interpretationen von Statements, Bildern, Karikaturen, geographischen, politischen, 

religionsgeschichtlichen Kartenskizzen, Grafiken, Statistiken, 
•� Arbeit mit einem hausgemachten Lernprogramm, 
•� Korrektur- und Verbesserungsaufgaben, 
•� Sprechblasen eines Comicstrips texten, 
•� Rätselaufgaben lösen. 

Geschlossene Textaufgaben 
•� Richtig-Falsch-Antworten, 
•� Einfachantwort-Wahlaufgaben, 
•� Mehrfachantwort-Wahlaufgaben, 
•� Reihenantwort-Wahlaufgaben, 
•� Sammelantwort-Wahlaufgaben. 

Visuell-gestalterische Aufgaben 
•� Malen oder Zeichnen eines Plakates, einer Bildfolge, Geschichte, Comicserie, eines 

Wunschzettels, einer Vision, Faustskizze, Folienskizze, 
•� Erstellen von Symbolen, 
•� Werken, Modellieren, 
•� eine Foto- oder Bildreportage, Dokumentation, Wandfries, Wandzeitung, Plakat erarbeiten, 
•� eine (Foto-)Collage, Montage, Tonmontage erarbeiten, 
•� einen Videofilm erstellen, 
•� eine Grafik, Karte, Schaubild, Diagramm erstellen oder zu Ende führen, 
•� die vorangegangene Religionsstunde grafisch skizzieren. 

Spielerische Aufgaben 
•� Eine Hörszene einspielen, 
•� einen eigenen Videofilm drehen, 
•� ein Stegreifspiel, Rollenspiel, Entscheidungsspiel, Soziodrama, Handpuppen- oder Schattenspiel, 

eine Pantomime vorführen. 


